
Beitrittserklärung 
 

Hiermit erkläre ich den Beitritt zum 
GTEV „D´Schwarzenberger“ Neukirchen e.V. 

ab der nächsten Generalversammlung. 
 
____________________  _____________________ 
Nachname     Vorname 

 
________________________________________________ 
Anschrift 

 

____.____.________   _______________________ 
Geburtsdatum      Telefonnummer 

 
_____________________   ____________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
 

_____________________   ____________________ 
E-Mail-Adresse      Unterschrift ges. Vertreter bei Minderjährigen 
        

 
 

Genehmigt bei der Generalversammlung am: ____.____.______ 
 

________________________________ 
1. Vorstand 

 
 
Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Laschtschriftmandats: 
Der GTEV „D`Schwarzenberger Neukirchen e.V., Waldweg 8 1/2, 83364 Neukirchen als 
Zahlungsempfänger, mit der Gläubiger-Ident-Nr. DE51ZZZ00000292670 wird widerruflich 
ermächtigt, den von mir zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag in Höhe von aktuell 
 EUR ________ bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 
Die Abbuchung erfolgt jährlich, immer zum 15. März, unter Angabe der 
Mandatsreferenznummer (= Mitgliedsnummer): Nr:_______ . 

          Bitte wenden   → 
 



Meine Bankdaten: 
 

Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber): 

IBAN des Zahlungspflichtigen: 
 

DE ___  _____  _____  _____  _____  ___ 

BIC (8 oder 11 Stellen): 

 
 
____________________      ________________________________ 
Ort, Datum                                             Unterschrift(en) Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber) 

 
 
Hinweise nach geltendem Datenschutzrecht: 
 
 
Eine Aktualisierung dieser Hinweise erfolgt nach Bedarf jeweils über nummerierte 
Infoblätter. 
 
Meine Daten werden in einem Mitgliederverzeichnis zur Mitgliederverwaltung, in einer 
Datei zum Bankeinzug des Beitrags und in einer Datei zum Versand von Nachrichten, 
Informationen und Mitteilungen per Post gespeichert. 
 
Alle erhobenen Daten werden vor unbefugter Kenntnisnahme geschützt. Sie werden nicht 
an Dritte weitergegeben, ausgenommen Einsichtnahme Kraft gesetzlicher Vorschriften 
durch befugte Behörden. Der Ausdruck aller gespeicherter Daten über den Antragsteller 
kann jederzeit schriftlich verlangt werden. 
 
Zugriff auf die gespeicherten Daten haben der Gesamtverantwortliche, der Schriftführer 
als Listenführer, die mit der Leitung der Datenverarbeitung beauftragte Person, sowie der 
Kassier auf die Bankdaten. 
 
Die Löschung der Daten, außer der persönlichen Daten und der Zeiten der Mitgliedschaft, 
erfolgt unmittelbar nach Austritt. Davon unberührt bleibt die Aufbewahrung der Daten nach 
steuerrechtlichen Vorschriften. Die Speicherung der persönlichen Daten und der Daten 
über die Mitgliedschaft erfolgt aus Gründen der Dokumentation der Historie. 
 
 
 
 

_____________________   _____________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
 

       _____________________ 
       Unterschrift ges. Vertreter bei Minderjährigen 


